
Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

I/3 — 10000 — 2819/66 IV 

Bonn, den 3. November 1966 

Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode Drucksache V/1086 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines ... Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes 

(Artikel 75 GG) 

mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 297. Sitzung am 15. Juli 1966 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Ent-
wurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. Im 
übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine Einwen-
dungen erhoben. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in  der Anlage 3 dargelegt. 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister des Auswärtigen 

Schröder 
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Anlage 1 

Entwurf eines ... Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes 

(Artikel 75 GG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 
Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten: 

§1 

Artikel 75 des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland vom 23. Mai 1949 (Bundes-
gesetzbl. S. 1) wird wie folgt geändert: 

1. Der bisher einzige Absatz des Artikels 75 wird 
Absatz 1. 

2. Hinter Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 
3 angefügt: 

„(2) Rahmenvorschriften nach Absatz 1 Nr. 1 
können außer einheitlichen Maßstäben für den 
Aufbau und die Bemessung der Besoldung ein-
schließlich der Bewertung der Ämter mit Zustim-
mung des Bundesrates auch Mindest- und Höchst-
beträge vorsehen. Der Zustimmung des Bundes-
rates bedürfen auch Gesetze nach Artikel 73 
Nr. 8, die von den nach Satz 1 festgesetzten Min-
dest- und Höchstbeträgen abweichen. 

(3) Absatz 2 gilt für Rahmenvorschriften nach 
Artikel 98 Abs. 3 Satz 2 entsprechend." 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Begründung . 

A. Allgemeines 

Das Besoldungsrecht der Beamten in der Bundesrepu-
blik ist uneinheitlich. Infolge der Zuuständigkeits-
ordnung des Grundgesetzes ist das Besoldungsrecht 
für die Bundesbeamten Bundesrecht, während die 
Besoldung der Landesbeamten landesrechtlich geord-
net ist. Eine gewisse Verklammerung zwischen die-
sen Rechtsordnungen besteht nur in den Rahmen-
vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. De-
zember 1963 (BGBl. I S. 916), zuletzt geändert durch 
das Fünfte Besoldungserhöhungsgesetz vom 23. De-
zember 1965 (BGBl. I S. 2118), durch die den Län-
dern der Rahmen für die Bestimmungen über das 
Besoldungssystem vorgeschrieben ist. Eine weiter-
gehende Angleichung der Besoldungsbestimmungen 
des Bundes und der Länder ist nicht möglich, weil 
dem die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 1. Dezember 1954 — 2 BvG 1/54 — (BVerfGE 4, 
115 ff.) entgegensteht. In diesem Urteil hat das Bun-
desverfassungsgericht ausgesprochen, daß eine bun-
desrechtliche Festlegung von Mindest- und Höchst-
beträgen bei gleichzeitiger Bindung der Länder an 
ein bundesrechtlich geordnetes, lückenloses Besol-
dungssystem den Ländern nicht mehr genügend 

Spielraum zur Ausfüllung der bundesrechtlichen 
Vorschriften lasse. Eine so weitgehende Bindung 
der Länder sei mit dem Charakter von Rahmenvor-
schriften nicht vereinbar und deshalb von der Er-
mächtigung des Artikels 75 Nr. 1 GG nicht gedeckt. 

Seit dem Erlaß des Bundesbesoldungsgesetzes hat 
sich das Besoldungsgefüge in Bund und Ländern 
wegen der in den einzelnen Ländern vorgenom-
menen Änderungen von bestimmten Besoldungs-
gruppen und der Veränderung der herkömm-
lichen Bewertung von Ämtern in wachsendem 
Maße uneinheitlich entwickelt. Diese Uneinheitlich-
keit der Besoldungsbestimmungen führt häufig zu 
Unzuträglichkeiten, dies vor allem dort, wo Bundes-
und Landesbeamte mit gleichem Dienstrang neben-
einander arbeiten, aber bei sonst gleichen Bedin-
gungen unterschiedlich besoldet werden. Die Unein-
heitlichkeit des Besoldungsrechts erzeugt gelegent-
lich einen die Ordnung des öffentlichen Dienstes 
störenden „Sog" bei Ländern, deren Besoldungs-
regelungen für eine bestimmte Beamtengruppe ge-
rade am günstigsten sind. Schließlich wird durch un-
einheitiche Besoldungsregelungen auch der Über-
tritt der Beamten von einem Dienstherrn zum ande-
ren, der aus beamten- und allgemeinpolitischen 
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Gründen wünschenswert sein kann, häufig er-
schwert. 

Durch Verwaltungsabkommen kann die Einheitlich-
keit des Besoldungsrechts nicht wiederhergestellt 
werden. Es bedarf hierzu vielmehr bundesrechtlicher 
Normen. Die bisherigen Vorschriften haben sich 
als nicht ausreichend erwiesen. Auch durch den Ent-
wurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Bun-
desbesoldungsgesetzes kann die Einheitlichkeit des 
Besoldungsgefüges in Bund und Ländern nicht in 
dem erforderlichen Maße erreicht werden. Daher 
sind Rechtsvorschriften notwendig, die das Besol-
dungsrecht der Länder so weitgehend vorformen, 
daß wesentliche Abweichungen von dem erstreb-
ten einheitlichen Besoldungsgefüge nicht mehr mög-
lich sind. Das gegenwärtige Verfassungsrecht läßt, 
wie die oben erwähnte Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zeigt, eine solche bundesrecht-
liche Regelung nicht zu. Es bedarf daher zur Errei-
chung einer stärkeren Besoldungseinheit zunächst 
einer Änderung des Grundgesetzes, durch die dem 
Bundesgesetzgeber größere Zuständigkeiten ein-
geräumt werden. 

Die weitestgehende Lösung wäre die, für den Bund 
eine Vollkompetenz zur einheitlichen Regelung des 
Besoldungsrechts für alle Beamten in der Bundes-
republik zu schaffen, auf Grund deren ein Besol-
dungsgesetz erlassen werden könnte, das gleicher-
maßen auf die Beamten des Bundes, der Länder und 
anderer Dienstherren anwendbar wäre. Kann man 
sich zu dieser Lösung nicht entschließen, dann bedarf 
es einer Ergänzung der in Artikel 75 Nr. 1 GG 
enthaltenen Zuständigkeit des Bundes zur Set-
zung von Rahmenrecht auf dem Gebiete der Besol-
dung. 

Die Bundesregierung hat im Einvernehmen mit den 
Ländern bereits in der letzten Legislaturperiode 
den letzteren Weg vorgeschlagen (vgl. Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes — 
Artikel 75 GG — vom 11. September 1962, Druck-
sache IV/633). Dieser Gesetzentwurf ist im Bundes-
tag gescheitert. Inzwischen hat sich das Besoldungs-
gefüge in Bund und Ländern weiter auseinander-
entwickelt. Wegen der großen Bedeutung der Be-
amtenbesoldung für die Finanzwirtschaft der öffent-
lichen Hand hat daher die Kommission für die 
Finanzreform ebenfalls eine Ergänzung des Arti-
kels 75 Nr. 1 GG vorgeschlagen. Die Bundesregie-
rung teilt die Auffassung der Kommission über die 
Notwendigkeit, wieder zu einem einheitlichen Besol-
dungsgefüge in Bund und Ländern zu kommen. Sie 
billigt den Vorschlag der Kommission, der bis auf 
eine Klarstellung in vollem Umfang der Regierungs-
vorlage aus dem Jahre 1962 entspricht, und legt 
ihn daher hiermit vor. 

B. Im einzelnen 

a) Durch den vorgeschlagenen Absatz 2 zu Ar-
tikel 75 GG soll die Zuständigkeit des Rahmen-
gesetzgebers auf Grund des Artikels 75 Abs. 1 
Nr. 1 auf dem Gebiet des Besoldungsrechts um-
schrieben und erweitert werden. 

Einmal soll klargestellt werden, daß zum Be-
soldungssystem auch die Bewertung der Ämter 
gehört. Die neuesten Besoldungsänderungsge-
setze der Länder haben gerade auch dadurch zu 
einer einschneidenden Veränderung der Besol-
dungsstruktur geführt, daß die herkömmliche Be-
wertung vorhandener Ämter durch die Einfüh-
rung sogenannter Regel- oder Bewährungsbe-
förderungen und durch die Überdehnung der 
Beförderungsmöglichkeiten grundlegend verän-
dert worden ist. In Übereinstimmung mit dem 
Vorschlag der Kommission für die Finanzreform 
hält die Bundesregierung es daher für erforder-
lich, durch Bundesrahmengesetz auch Maßstäbe 
für die Bewertung von Ämtern festzulegen; ins-
besondere kann nicht darauf verzichtet werden, 
bestimmte Ämter, von denen erfahrungsgemäß 
der Anstoß zu allgemeinen Besoldungsbewegun-
gen auszugehen pflegt, wie z. B. die der Lehrer, 
der Polizeivollzugsbeamten und der Richter, 
durch einheitliche Zuordnung besoldungsmäßig 
zu fixieren. Nach Auffassung der Bundesregie-
rung können zwar derartige Maßstäbe vom Bund 
schon nach der gegenwärtigen Verfassungslage 
gesetzt werden, weil sie nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Dezember 
1954 (BVerfGE 4, 115 ff.) durch die Rahmenkom-
petenz des Bundes gedeckt sind („Einheitliche 
Maßstäbe für den Aufbau der Besoldung"). 
Diese Rechtsauffassung der Bundesregierung ist 
jedoch nicht allgemein anerkannt, so daß eine 
Klarstellung, die in der Regierungsvorlage aus 
dem Jahre 1962 noch nicht enthalten war, gebo-
ten erscheint. 

Zum anderen soll durch den künftigen Absatz 2 
Satz 1 festgestellt werden, daß durch Rahmen-
gesetz über die vom Bundesverfassungsgericht 
im Urteil vom 1. Dezember 1954 aufgezeigten 
Grenzen hinaus nicht nur das Besoldungssystem 
oder Mindest- und Höchstbeträge festgesetzt 
werden können, sondern daß auch beides zu-
gleich vorgeschrieben werden kann. 

Der Rahmencharakter der künftig auf Grund die-
ser Erweiterung der Kompetenz des Bundesge-
setzgebers zu erlassenden Besoldungsvorschrif-
ten wird dadurch nicht in Frage gestellt; denn 
schon bisher konnten Einzelfragen im Bereich 
der Rahmenkompetenz in der Weise vom Ge-
setzgeber geordnet werden, daß es einer Aus-
füllung durch den Landesgesetzgeber nicht mehr 
bedurfte. Durch die Grundgesetzergänzung wird 
lediglich klargestellt, daß auf dem Teilgebiet 
„Besoldungsrecht" aus dem ganzen Sachgebiet 
„öffentliches Dienstrecht” des Artikels 75 Nr. 1 
GG Rahmenvorschriften erlassen werden können, 
die für die Zukunft wirksamer als bisher ein 
einheitliches Besoldungsgefüge beim Bund und 
bei den Ländern gewährleisten. Trotz der erwei-
terten Kompetenz des Bundesgesetzgebers auf 
einem Teilgebiet bleibt jedoch auch nach der 
vorgeschlagenen Grundgesetzänderung das 
öffentliche Dienstrecht i. S. des Artikels 75 Nr. 1 
GG im wesentlichen dem Landesgesetzgeber 
überlassen. 
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Macht der Bundesgesetzgeber von den ihm durch 
Absatz 2 Satz 1 gegebenen Befugnissen Ge-
brauch und legt er hierbei zugleich Mindest- und 
(oder) Höchstbeträge der Besoldung fest, so be-
darf er hierzu der Zustimmung des Bundesrates. 
Der Bundesrat erhält also ein Zustimmungsrecht 
insoweit, als der Bundesgesetzgeber über die 
vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigten bis-
herigen Grenzen hinaus eine zusätzliche Zustän-
digkeit erlangt. Beschränkt sich der Bundesge-
setzgeber dagegen auf die Regelung des Besol-
dungssystems oder die Festlegung von Mindest-
und (oder) Höchstbeträgen, so bedarf ein solches 
Bundesgesetz nicht der Zustimmung des Bundes-
rates. 

Gegen das Abhängigmachen der Rahmenvor-
schriften von der Zustimmung des Bundesrates 
können gewisse verfassungspolitische Beden-
ken geltend gemacht werden: Es läuft insbeson-
dere der bisherigen Systematik des Grundgeset-
zes zuwider — sieht man von der Steuergesetz-
gebung (Artikel 105 Abs. 3 GG) ab —, Bundes-
gesetze hinsichtlich ihres materiellen Inhalts der 
Zustimmung des Bundesrates zu unterwerfen. 
Soweit der Bund nur von den ihm in den Kom-
petenzkatalogen der Artikel 73 bis 75 GG ver-
liehenen Zuständigkeiten Gebrauch macht, be-
darf er bisher nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. Die Bundesregierung ist jedoch der 
Auffassung, daß diese verfassungssystematischen 
Bedenken zurückgestellt werden müssen. Die 
Länder haben angesichts der erheblichen Bedeu-
tung der Beamtenbesoldung für ihre Haushalte 
ein erhebliches Interesse an der verstärkten 
Mitwirkung bei der für sie verbindlichen Fest-
legung der Besoldungsvorschriften. Das recht-
fertigt die Abweichung von der bisherigen Ver-
fassungssystematik. Die Bundesregierung ist da-
bei der Auffassung, daß aus der Regelung die-
ses besonderen im Hinblick auf die finanziellen 
Auswirkungen anders als die übrigen Sachge-
biete des Artikels 75 GG zu bewertenden Teil

- bereichs keine Rückschlüsse auf den Umfang der 
in Artikel 75 GG weiter enthaltenen Kompeten-
zen gezogen werden können. 

b) Die Besoldungseinheit muß, wenn sie wirkungs-
voll sein soll, nicht nur alle Länder, Gemeinden 
und anderen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, sondern auch den Bund umfassen. Zwar 
kann davon ausgegangen werden, daß der Bun-
desgesetzgeber, wenn er rahmenrechtliche Gren-
zen für die Besoldung geschaffen hat, sich auch 
hinsichtlich der Besoldungsregelung der Bundes-
beamten an diese Grenzen hält. Um in dieser 
Beziehung jedoch den Ländern alle Sicherheit 
zu geben, sollen nach Satz 2 Besoldungsgesetze 
für Bundesbeamten der Zustimmung des Bundes-
rates bedürfen, wenn sie von den rahmenrecht-
lich festgelegten Mindest- und Höchstbeträgen 
abweichen. 

Es ist nicht zu verkennen, daß auch diese Rege-
lung verfassungspolitisch nicht unbedenklich ist. 
Der Bundesgesetzgeber, der im allgemeinen Re-
gelungen nach Artikel 73 Nr. 8 GG ohne Zustim-
mung des Bundesrates treffen kann, wird an Re-
gelungen, die auf Grund der erweiterten Rahmen-
kompetenz mit Zustimmung des Bundesrates er-
gangen sind, inhaltlich gebunden. Die Bundes-
regierung glaubt jedoch, diese Bedenken gleich-
falls zurückstellen zu können, da, wie gesagt, 
die Besoldungseinheit sinnvoll nur durch ein Zu-
sammenwirken des Bundes und der durch den 
Bundesrat handelnden Länder erreicht werden 
kann. 

c) Der vorgeschlagene Absatz 3 soll klarstellen, 
daß Rahmenvorschriften über die Richterbesol-
dung nach Artikel 98 Abs. 3 Satz 2 GG entspre-
chend Artikel 75 Abs. 2 GG zu erlassen sind. Die 
Bestimmung wurde bereits 1957 im Bundesrat 
vorgeschlagen. Sie dient der Verdeutlichung; es 
kann daher dahingestellt bleiben, ob nicht die 
Richterbesoldung rahmenrechtlich bereits nach, 
Artikel 75 Nr. 1 GG geordnet werden könnte. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

§ 1 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen: 

,2. Hinter Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 
3 angefügt: 

„(2) Rahmenvorschriften nach Absatz 1 Nr. 1 
können mit Zustimmung des Bundesrates auch 
einheitliche Maßstäbe für den Aufbau und die 
Bemessung der Besoldung einschließlich der Be-
wertung der Ämter sowie Mindest- und Höchst-
beträge vorsehen. Der Zustimmung des Bun-
desrates bedürfen auch Gesetze nach Artikel 73 
Nr. 8, die von den nach Satz 1 getroffenen Rege-
lungen abweichen. 

(3) Absatz 2 gilt für Rahmenvorschriften nach 
Artikel 98 Abs. 3 Satz 2 und Gesetze nach Ar-
tikel 98 Abs. 1 entsprechend." ' 

Begründung 

Zur Wahrung der Einheit des Besoldungsrechts wird 
es regelmäßig erforderlich sein, sowohl einheitliche 
Maßstäbe für den Aufbau und die Bemessung der Be

-

soldung einschließlich der Bewertung der Ämter als 
auch Mindest- und (oder) Höchstbeträge festzulegen. 
Diese systematische Einheit in der Sache und die er-
hebliche Bedeutung der Besoldung für die Richter und 
Beamten der Länder erfordert es, die Zustimmung 
des Bundesrates für Regelungen im Sinne des Ab-
satzes 2 allgemein vorzusehen. 

Die Fassung des Entwurfs würde ferner dazu führen, 
daß das Zustimmungserfordernis durch den Bundes-
rat dann gänzlich entfällt, wenn durch Bundesgesetz 
zunächst nur Mindest- und (oder) Höchstbeträge und 
erst anschließend in einem zweiten Gesetz Rahmen-
vorschriften über das Besoldungssystem erlassen 
würden. 

Diese Gesichtspunkte lagen auch dem Initiativge-
setzentwurf des Bundesrates vom 12. April 1957 
— BR-Drucksache 126/57 (Beschluß) — und der Stel-
lungnahme des Bundesrates zu dem Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Grund-
gesetzes (Artikel 75 GG) aus dem Jahre 1962 — 
Anlage 2 der BT-Drucksache IV/633 — zugrunde. 
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Anlage 3 

Auffassung der Bundesregierung 

zur Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu dem Vorschlag, für Regelungen im Sinne des 
neuen Absatzes 2 des Artikels 75 GG die Zustim-
mung des Bundesrates allgemein vorzusehen, 
wird sich die Bundesregierung im weiteren Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens äußern. 

2. Der vorgeschlagenen Ergänzung des neuen Ab-
satzes 3 des Artikels 75 GG stimmt die Bundes-
regierung zu. 


